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Sericht
der

wegen der „Bremer Nachrichten " niedergesetzten Commission.

Die Commission hat in ihrem ersten am 11 . November-
vorigen Jahres eingereichten Berichte der Bürgerschaft em¬
pfohlen , sie möge den Senat ersuchen , den mit dem bis¬
herigen Pächter der „ Bremer Nachrichten" nach Ablauf der
früheren Pachtzeit von ihm abgeschlossenen neuen Vertrag der
Bürgerschaft zur Prüfung vorzulegen ; auf den diesem Antrage
gemäß gefaßten Beschluß der Bürgerschaft hat der Senat
unterm 23 . Mai d . I . zwar erwidert , es finde sich kein
Anlaß zu solcher Vorlage , allein zu gleicher Zeit über das
jetzt bestehende Verhältniß des Blattes auf 'S Neue Aufschlüsse
gegeben , welche nach der Ansicht der Commission klar dar-
thun , daß dasselbe nicht ohne Zustimmung der Bürgerschaft
so festgestellt werden konnte , wie es festgestellt ist.

Nach den neuen , bei Ablauf des mit der Bürgerschaft
vereinbarten Pachtvertrages einseitig vom Senat getroffenen
Dispositionen soll der Inhaber des Blattes nicht mehr wie
bisher mindestens 6000 .^ als Pacht bezahlen , sondern zu¬
nächst die Jnseratensteuer und kvenn diese nicht 6000 aus¬
macht , den noch fehlenden Rest. Durch diese Aenderung ist
freilich die Stellung des amtlichen Blattes völlig verrückt
worden, allein trotzdem ist klar, daß das ncne Verhältniß in
Wirklichkeit nichts ist, als eine etwas modisicirtere Form des
früheren, indem an die Stelle des Pachtzinses die Inseratcn-
steuer , resp . der Zuschuß für Differenz zwischen ihrem Er¬
gebniß und dem ehemaligen Pachtzinsc getreten ist. Während
jenes frühere unter Mitwirkung der Bürgerschaft festgestellt
wurde , ist diese bei Abschluß des neuen Vertrages nicht ge¬
fragt worden , obwohl auch nach den letzten Mittheilungen
nicht zu bezweifeln ist , daß durch denselben „ eine die mög¬
liche Ertragsfähigkeit des Unternehmens betreffende Frage"
gelöst ist.

Die Commission kann daher nach erneuerter Prüfung
des Sachverhalts der Bürgerschaft nur empfehlen , auf ihren
Beschluß vom 9. Mai d. I . zurückzukommen und beantragt
dafür die nachstehende Fassung:

Bremer Nachrichten.
Da die Bürgerschaft , der von einer Commission

aus ihrer Mitte über diese Angelegenheit zwei anbei
erfolgende Berichte erstattet sind , der Mittheilung dcö
Senats vom 23 . Mai d . I . nicht entnehmen kann,
daß der neue Vertrag hinsichtlich der „ Bremer Nach¬
richten "

, welche unstreitig einen Theil des Staatsvcr-
mögens bilden , nur die Leitung und ' Beaufsichtigung
des Blattes, die dem Senate zusteht , betrifft und sie
als eine dem Senate zustehende Befugniß anerkennt,
die Ertragsfähigkeit des Unternehmens unberührt läßt,
da sie vielmehr nach den Angaben des Senates
durchaus annehmen muß , daß von dem neuen Ar¬
rangement das finanzielle Ergebniß des Blattes ganz
unmittelbar abhängt , daß also die einseitige Maß¬
nahme des Senats eine Verfügung über die Ein¬
künfte aus einem unzweifelhaften Bestandtheile des
Staatsvermögcns enthält , so ersucht sie den Senat
nochmals um Vorlage jenes Vertrages , damit sie
denselben , sofern und soweit er den aus dem Blatte
zu ziehenden Ertrag betrifft , zu prüfen vermöge.

Bremen , im November 1866.
Die Commission.

73




	Seite 400[391]
	Seite 392

